
 

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Wolfgang Matis DWS Investment Société Anonyme, Luxemburg 
Geschäftsleitung: Klaus-Michael Vogel (CEO), Manfred Bauer, Markus Kohlenbach, 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxemburg 
Doris Marx, Ralf Rauch, Martin Schönefeld  Handelsregister: B25.754; USt ID: LU 15713550; Aufsichtsbehörde: CSSF 

DWS Investment S.A. 
2, Boulevard Konrad Adenauer 
L-1115 Luxembourg 
 
Postanschrift: 
P.B 766, L-2017 Luxemburg 

 

 23. Oktober 2013 
 
 
 
  
Wesentliche Inhalte der vorgesehenen Änderungen 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

die folgenden Änderungen wurden für die Teilfonds DWS Vorsorge Dachfonds, DWS Vorsorge 
Dachfonds Plus, DWS Vorsorge Dachfonds Balance und DWS Vorsorge Dachfonds Balance Plus mit 
Wirkung zum 28. November 2013 beschlossen: 

 

Änderung der Anlagepolitik 

Die Anlagepolitik wird geändert und lautet zukünftig wie folgt: 

 

DWS Vorsorge Dachfonds: 

"Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Wertsteigerung in Euro. 

Der Teilfonds kann flexibel in verzinsliche Wertpapiere, in Aktien, in Derivate, in 
Geldmarktinstrumente, in liquide Mittel, in Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen in 
Wertpapieren (OGAW im Sinne der Richtlinie 2009/65/EG), die von einem Unternehmen der 
DWS / Deutsche Bank Gruppe oder anderen Emittenten aufgelegt wurden, sowie 
börsengehandelte Fonds (ETF – Exchange Traded Funds) investieren.  

Sofern das Teilfondsvermögen in Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen in 
Wertpapieren investiert wird, können insbesondere Fonds nach Teil I des Gesetzes vom 17. 
Dezember 2010 bzw. der EU-Richtlinie 2009/65/EG in der jeweiligen Fassung, Anteile an in- 
und ausländischen Aktienfonds, gemischten Wertpapierfonds, Wertpapierrentenfonds, Fonds, 
die in den Rohstoffbereich investieren, Geldmarktfonds sowie Geldmarktfonds mit kurzer 
Laufzeitstruktur erworben werden.  

Der Teilfonds kann diesbezüglich auch in Organismen für gemeinsame Anlagen in 
Wertpapiere investieren, die von Kooperationspartnern der DWS verwaltet, ausgegeben oder 
beraten werden. 

Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Teilfondsvermögen auch vollständig in eine 
dieser Kategorien angelegt werden. 

An die Anleger der Teilfonds 
DWS Vorsorge Dachfonds 
DWS Vorsorge Dachfonds Plus 
DWS Vorsorge Dachfonds Balance 
DWS Vorsorge Dachfonds Balance Plus 
 



 

 

 
  

Des Weiteren kann – ggfs. auch vollständig – das Teilfondsvermögen in Aktien, 
Aktienzertifikate, Wandelschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen, derivative 
Instrumente oder in Partizipations- und Genussscheine angelegt werden. 

Um einen Schutz vor extremen Verlusten innerhalb eines sehr kurzen Zeitraumes zu 
gewährleisten, kann der Teilfonds auch regelmäßig in derivative Instrumente anlegen, die in 
einem solchen Verlustfall die Wertverluste ab einer gewissen Grenze kompensieren. 

Das Teilfondsvermögen kann darüber hinaus in alle anderen zulässigen Vermögenswerte 
angelegt werden." 

 

DWS Vorsorge Dachfonds Plus: 

"Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist die Erwirtschaftung einer Wertsteigerung in Euro.  

Bei der Umsetzung der Anlagepolitik kann ein breit gestreutes Portfolio mit Fokus auf 
Aktienfonds zum Einsatz kommen. Darüber hinaus können auch Investments in anderen 
Anlageklassen vorgenommen werden. 

Der Teilfonds kann flexibel in verzinsliche Wertpapiere, in Aktien, in Derivate, in 
Geldmarktinstrumente, in liquide Mittel, in Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen in 
Wertpapieren (OGAW im Sinne der Richtlinie 2009/65/EG), die von einem Unternehmen der 
DWS / Deutsche Bank Gruppe oder anderen Emittenten aufgelegt wurden, sowie 
börsengehandelte Fonds (ETF – Exchange Traded Funds) investieren. Sofern das 
Teilfondsvermögen in Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren 
investiert wird, können insbesondere Fonds nach Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 
2010 bzw. der EU-Richtlinie 2009/65/EG in der jeweiligen Fassung, Anteile an in- und 
ausländischen Aktienfonds, gemischten Wertpapierfonds, Wertpapierrentenfonds, Fonds, die 
in den Rohstoffbereich investieren, Geldmarktfonds sowie Geldmarktfonds mit kurzer 
Laufzeitstruktur erworben werden.  

Der Teilfonds kann diesbezüglich auch in Organismen für gemeinsame Anlagen in 
Wertpapiere investieren, die von Kooperationspartnern der DWS verwaltet, ausgegeben oder 
beraten werden. 

Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Teilfondsvermögen auch vollständig in eine 
dieser Kategorien angelegt werden. 

Des Weiteren kann – ggfs. auch vollständig – das Teilfondsvermögen in Aktien, 
Aktienzertifikate, Wandelschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen, derivative 
Instrumente oder in Partizipations- und Genussscheine angelegt werden. 

Das Teilfondsvermögen kann darüber hinaus in alle anderen zulässigen Vermögenswerte 
angelegt werden." 

 

DWS Vorsorge Dachfonds Balance: 

"Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist die Erwirtschaftung einer Wertsteigerung in Euro bei 
begrenzten Wertschwankungen.  

Bei der Umsetzung der Anlagepolitik kann ein breit gestreutes Portfolio aus verschiedenen 
Assetklassen, mit unterschiedlichen Ausrichtungen und Managementstilen zum Einsatz 



 

 

 
  

kommen. Hierdurch sollen die Auswirkungen von Schwankungen einzelner Märkte reduziert 
und die Wertentwicklung des Teilfonds stabilisiert werden. 

Der Teilfonds kann flexibel in verzinsliche Wertpapiere, in Aktien, in Derivate, in 
Geldmarktinstrumente, in liquide Mittel, in Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen in 
Wertpapieren (OGAW im Sinne der Richtlinie 2009/65/EG), die von einem Unternehmen der 
DWS / Deutsche Bank Gruppe oder anderen Emittenten aufgelegt wurden, sowie 
börsengehandelte Fonds (ETF – Exchange Traded Funds) investieren. Sofern das 
Teilfondsvermögen in Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren 
investiert wird, können insbesondere Fonds nach Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 
2010 bzw. der EU-Richtlinie 2009/65/EG in der jeweiligen Fassung, Anteile an in- und 
ausländischen Aktienfonds, gemischten Wertpapierfonds, Wertpapierrentenfonds, Fonds, die 
in den Rohstoffbereich investieren, Geldmarktfonds sowie Geldmarktfonds mit kurzer 
Laufzeitstruktur erworben werden.  

Der Teilfonds kann diesbezüglich auch in Organismen für gemeinsame Anlagen in 
Wertpapiere investieren, die von Kooperationspartnern der DWS verwaltet, ausgegeben oder 
beraten werden. 

Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Teilfondsvermögen auch vollständig in eine 
dieser Kategorien angelegt werden. 

Des Weiteren kann – ggfs. auch vollständig – das Teilfondsvermögen in Aktien, 
Aktienzertifikate, Wandelschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen, derivative 
Instrumente oder in Partizipations- und Genussscheine angelegt werden. 

Um einen Schutz vor extremen Verlusten innerhalb eines sehr kurzen Zeitraumes zu 
gewährleisten, kann der Teilfonds auch regelmäßig in derivative Instrumente anlegen, die in 
einem solchen Verlustfall die Wertverluste ab einer gewissen Grenze kompensieren. 

Das Teilfondsvermögen kann darüber hinaus in alle anderen zulässigen Vermögenswerte 
angelegt werden." 

 

DWS Vorsorge Dachfonds Balance Plus: 

"Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist die Erwirtschaftung einer Wertsteigerung in Euro bei 
begrenzten Wertschwankungen.  

Bei der Umsetzung der Anlagepolitik kann ein breit gestreutes Portfolio aus verschiedenen 
Assetklassen, mit unterschiedlichen Ausrichtungen und Managementstilen zum Einsatz 
kommen. Hierdurch sollen die Auswirkungen von Schwankungen einzelner Märkte reduziert 
und die Wertentwicklung des Teilfonds stabilisiert werden. 

Der Teilfonds kann flexibel in verzinsliche Wertpapiere, in Aktien, in Derivate, in 
Geldmarktinstrumente, in liquide Mittel, in Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen in 
Wertpapieren (OGAW im Sinne der Richtlinie 2009/65/EG), die von einem Unternehmen der 
DWS / Deutsche Bank Gruppe oder anderen Emittenten aufgelegt wurden, sowie 
börsengehandelte Fonds (ETF – Exchange Traded Funds) investieren.  

Sofern das Teilfondsvermögen in Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen in 
Wertpapieren investiert wird, können insbesondere Fonds nach Teil I des Gesetzes vom 17. 
Dezember 2010 bzw. der EU-Richtlinie 2009/65/EG in der jeweiligen Fassung, Anteile an in- 
und ausländischen Aktienfonds, gemischten Wertpapierfonds, Wertpapierrentenfonds, Fonds, 
die in den Rohstoffbereich investieren, Geldmarktfonds sowie Geldmarktfonds mit kurzer 



 

 

 
  

Laufzeitstruktur erworben werden. Der Teilfonds kann diesbezüglich auch in Organismen für 
gemeinsame Anlagen in Wertpapiere investieren, die von Kooperationspartnern der DWS 
verwaltet, ausgegeben oder beraten werden. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das 
Teilfondsvermögen auch vollständig in eine dieser Kategorien angelegt werden. 

Des Weiteren kann – ggfs. auch vollständig – das Teilfondsvermögen in Aktien, 
Aktienzertifikate, Wandelschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen, derivative 
Instrumente oder in Partizipations- und Genussscheine angelegt werden. 

Das Teilfondsvermögen kann darüber hinaus in alle anderen zulässigen Vermögenswerte 
angelegt werden." 

 

 
Namensänderung 

Ab dem 2. Mai 2014 werden die Teilfonds wie folgt umbenannt: 

DWS Vorsorge Dachfonds wird umbenannt in DWS Vorsorge Premium. 

DWS Vorsorge Dachfonds Plus wird umbenannt in DWS Vorsorge Premium Plus 

DWS Vorsorge Dachfonds Balance wird umbenannt in DWS Vorsorge Premium Balance 

DWS Vorsorge Dachfonds Balance Plus wird umbenannt in DWS Vorsorge Premium Balance Plus 

 

Anpassung des Ausgabeaufschlags 

Ab dem 2. Mai 2014 wird der Ausgabeaufschlag für alle vier Teilfonds von bis zu 5% auf bis zu 0,8% 
gesenkt. 

 

 

Den Anteilinhabern wird empfohlen, den jeweils aktuell gültigen Verkaufsprospekt bzw. die 
Wesentlichen Anlegerinformationen anzufordern. Der jeweils gültige Verkaufsprospekt bzw. die 
Wesentlichen Anlegerinformationen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte und sonstigen 
Verkaufsunterlagen sind kostenlos bei der DWS Investment S.A. und den benannten Zahlstellen 
erhältlich. 

Bis zum 28.11.2013 können die Anleger des o.g. Teilfonds ihre Anteile kostenlos zurückgeben. 
Sofern Sie die Fondsanteile im Rahmen eines zertifizierten Altersvorsorgevertrages erworben haben, 
ist eine Rückgabe nur bei gleichzeitiger Kündigung dieses Vertrages möglich. Eine solche Kündigung 
kann allerdings mit erheblichen steuerlichen Nachteilen für Sie verbunden sein. Wir empfehlen Ihnen 
daher für den Fall einer beabsichtigten Kündigung, vorab Ihren Berater zu kontaktieren oder sich an 
Ihre depotführende Stelle zu wenden. 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Der Verwaltungsrat 
 


